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Freie Endgerätewahl (Routerwahl) bei 
Internet-Festverbindungen

Seit dem 1. August 2016 steht Ihnen bei Neubestellung einer Internet-
Festverbindung das Recht zu, ein eigenes Endgerät (Router) an das 
öffentliche Telekommunikationsnetz anzuschließen.

Hiervon raten wir jedoch dringend ab, weil:

  Sie von uns einen optimalen Support erhalten, 
da das Endgerät von uns vollständig gemanagt 
und gewartet wird

  Sie bei Verwendung eines eigenen Endgerätes 
keinen Preisvorteil erhalten

  das von uns betriebene Endgerät im monatlichen 
Grundpreis erhalten ist

  das von uns betriebene Endgerät besseren Schutz 
vor Missbrauch bietet

  Sie sich keinerlei Sorge wegen eventueller 
Netzstörungen bzw. zur Netzsicherheit des 
Endgeräts machen müssen

  Sie ein hochperformantes und optimal an unser 
Telekommunikationsnetz angepasstes Endgerät von 
uns erhalten

Wenn Sie ungeachtet dieser Vorteile darauf bestehen, ein eigenes Endgerät zu verwenden, 
dann beachten Sie bitte unbedingt Folgendes:

  Backup- und Redundanzanforderungen können 
mit einem eigenen Endgerät nicht erfüllt werden

  für Störungen, die durch Ihr eigenes Endgeräte 
verursacht werden, sind wir nicht verantwortlich 
und haften nicht für dadurch verursachte Schäden

  bei der Konfiguration Ihres eigenen Endgerätes 
können wir leider nicht unterstützen

  Bandbreitendurchsatz und Qualität der Anbindung 
können abweichen 

 Entstörzeiten können sich verlängern

Fazit: Eine durchgängige Einhaltung der laut Leistungsbeschreibung aufgeführten 
Produkteigenschaften können wir nicht gewährleisten, wenn Sie Ihr eigenes Endgerät verwenden.

Mit Hinblick auf IT- und Netzsicherheit beachten Sie zudem bitte Folgendes:

  RheiNet kann Sie im Falle einer durch Ihr 
eigenes Endgerät hervorgerufenen Netzstörung 
entsprechend den gesetzlichen Regelungen vom 
Telekommunikationsnetz trennen.

  Schließen Sie keinesfalls Switche, Hubs oder 
andere L2-Komponenten an die Leitung des 
RheiNet Telekommunikationsnetzes an, da solche 
Komponente eine sichere Quelle für Netzstörungen 
darstellen.

  Beachten Sie bitte auch, dass Sie die 
Aufwendungen und Schäden, die durch die 
Nutzung Ihres eigenen Gerätes entstanden sind  
(z. B. durch verursachte Netzstörungen, unsach- 
gemäße Inbetriebnahme bzw. das Verwenden  
von nicht schnittstellenkonformen Endgeräten 
sowie durch missbräuchliche Nutzung durch Dritte), 
tragen.

Alle diese Schwierigkeiten vermeiden Sie, wenn Sie das in unserem Produkt enthaltene Endgerät der 
RheiNet verwenden.

Für den Fall der Verwendung eines eigenen Endgeräts empfehlen wir Ihnen, uns einen für Ihr Unternehmen 
verantwortlichen IT-Sicherheitsverantwortlichen zu benennen.

Hiermit bestätige ich als Kunde, dass ich ein eigenes Endgerät (Router) verwenden möchte.

Ort, Datum Unterschrift Kunde
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